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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der FDP

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 
- Eilkompetenz für Zollbeamte

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Zollbeamte können in Thüringen während ihres Dienstes mangels ge-
setzlicher Regelung nur das Jedermannsrecht anwenden. Das bedeutet, 
dass sie bei während ihres Dienstes festgestellten Straftaten, wie bei-
spielsweise Schmuggel, Diebstahl oder auch flüchtigen Straftätern, keine 
besonderen Befugnisse wie Festnahme, Sicherstellung von Rauschgift 
und Diebesgut haben. In allen anderen Bundesländern wurden Zollbe-
amte für eilbedürftige Fälle mit entsprechenden Befugnissen ausgestat-
tet, jedoch immer unter der Einschränkung, dass diese nur bei einer ge-
steigerten Gefahr und auch nur dann ergriffen werden können, wenn die 
Polizei nicht oder nicht rechtzeitig eingreifen kann. Somit können die Voll-
zugskräfte des Zolls in jenen Fällen tätig werden, in denen die originär 
zuständige Polizei nicht oder nicht rechtzeitig Maßnahmen wie Sicher-
stellung von Schmuggelware, Betäubungsmitteln oder auch die Fest-
nahme von zur Fahndung ausgeschriebenen Straftätern ergreifen kann.

Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem für Beamte der Zollverwal-
tung noch keine allgemeinpolizeiliche Eilkompetenz normiert wurde. So-
mit sind Zollbeamte in Thüringen bei der Feststellung einer Straftat, zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr oder auch bei Antreffen eines zur 
Fahndung ausgeschriebenen Straftäters darauf angewiesen, die nächs-
te Polizeidienststelle zu informieren und auf das Eintreffen der zuständi-
gen Polizeibeamten zu warten. Sonstiges Handeln ist ausschließlich auf 
Basis von Jedermannsrechten, wie beispielsweise § 127 Abs. 1 Straf-
prozessordnung (StPO) möglich. Diese Verfahrensweise ist insbeson-
dere mit Blick auf den in Thüringen bestehenden Personalmangel und 
zunehmenden Krankenstand der Thüringer Polizei ineffektiv. Es kommt 
mithin nicht nur zu Verzögerungen im Rahmen der Tätigkeiten der Zoll-
beamten, wenn erst Beamte der Landespolizei angefordert werden müs-
sen, sondern es werden zudem auch Polizeibeamte für Tätigkeiten ge-
bunden, die ebenso von Zollbeamten vor Ort umgesetzt werden können.

B. Lösung

Thüringen normiert als letztes Bundesland ebenfalls die allgemeinpoli-
zeiliche Eilkompetenz für Zollbeamte.
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C. Alternativen

Die bisherige Regelung bleibt, ebenso wie der damit verbundene orga-
nisatorische und zeitliche Aufwand für die Beamten des Zolls und der 
Landespolizei, bestehen.

D. Kosten 

Keine
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Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes - Eilkompetenz für Zollbeamte

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 12 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Polizeiorganistionsge-
setzes vom 25. Oktober 2011 (GBVl. S. 268) erhält fol-
gende Fassung:

"Die Absätze 2 und 3 gelten für Bedienstete ausländischer 
Polizeidienststellen entsprechend, soweit völkerrechtliche 
Verträge dies vorsehen oder das für die Polizei zuständi-
ge Ministerium Amtshandlungen dieser Polizeidienststel-
len allgemein oder im Einzelfall zustimmt, sowie für Voll-
zugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von 
Schusswaffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs 
nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Aus-
übung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bun-
des gestattet ist."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Mit dem Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes (ZolIVG) 
vom 10. März 2017 wurde § 12d ZolIVG eingeführt, welcher den Ländern 
die Einführung der Eilzuständigkeit ermöglicht, wonach Zollbedienstete 
in den Vollzugsbereichen der Zollverwaltung im Sinne von § 10a Abs. 1 
ZolIVG unter engen Voraussetzungen grundsätzlich erlaubt ist, im Zu-
ständigkeitsbereich des Landes polizeiliche Amtshandlungen vorzuneh-
men, wenn die zuständige Polizeibehörde die erforderlichen Maßnah-
men nicht rechtzeitig treffen kann.

Bei den Zollbediensteten in den Vollzugsbereichen der Zollverwaltung 
im Sinne von § 10a Abs. 1 ZolIVG handelt es sich um diejenigen Kräf-
te, denen nach § 9 Nr. 2 und 8 des Gesetzes über den unmittelbaren 
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bun-
des der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des unmittelba-
ren Zwangs bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist. § 12 Thürin-
ger Polizeiorganisationsgesetz (ThürPOG) regelt bisher nur den Einsatz 
von Polizeidienstkräften anderer Bundesländer und des Bundes sowie 
Bediensteter ausländischer Staaten mit polizeilichen Aufgaben. Die Be-
stimmung wird nunmehr in Absatz 4 Satz 1 insofern erweitert, als die 
entsprechende Geltung des § 12 Abs. 2 und 3 ThürPOG auf Vollzugs-
beamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei 
Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den un-
mittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbe-
amte des Bundes gestattet ist, angeordnet wird.

Zollvollzugsbedienstete treffen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung im-
mer wieder auf Situationen, in denen ein unmittelbares polizeiliches 
Handeln notwendig ist. Bisher sind die Vollzugskräfte des Zolls in Thü-
ringen jedoch grundsätzlich verpflichtet, die Kollegen der Landespolizei 
zu informieren. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf die Polizei 
zu warten. Problematisch kann dies insbesondere dann werden, wenn 
Zollbeamtinnen und Zollbeamte beispielsweise einen flüchtigen Straf-
täter entdecken. Da ihnen selbst kein polizeiliches Festnahmerecht zu-
steht, verfügen sie - obgleich sie Ermittlungspersonen der Staatsanwalt-
schaft sind - lediglich über das Jedermann-Festnahmerecht nach § 127 
Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung (StPO). Allein auf dieser Grund-
lage können bestimmte Gefahrensituationen jedoch nicht durchweg ad-
äquat bewältigt werden.

Die den Zollbeamten dann zugebilligten Befugnisse sind entsprechend 
den Regelungen in anderen Bundesländern sowie der bisherigen Re-
gelungssystematik in Thüringen auf die in § 12 Abs. 2 ThürPOG auf das 
absolut notwendige Maß begrenzt. Das Ziel eines effektiven und effi-
zienten Rechtsstaates ist nur insoweit legitim, wie Bürgerrechte nicht 
durch die Übertragung von polizeilichen Befugnissen übermäßig einge-
schränkt werden beziehungsweise eine Gefahr einer solchen Einschrän-
kung erhöht wird. Entsprechend ist die Übertragung von polizeilichen 
Befugnissen auf Zollbeamte ausschließlich in den in § 12 Abs. 2 Thür-
POG genannten Fällen möglich. Dieser normiert neben Hilfeleisten in 
Katastrophen- oder Unglücksfällen und dem Gefangenentransport nur 
dann entsprechende Befugnisse, wenn diese zur Abwehr einer gegen-
wärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten auf frischer 
Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener notwendig 
ist. Weiterhin ist zwingende Voraussetzung, dass die zuständige Polizei 
die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann. Im Einzel-
fall besteht damit künftig die Möglichkeit zur Abwehr einer gegenwärti-
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gen erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie 
zur Verfolgung von Straftaten auf frischer Tat, sofern Polizeivollzugsbe-
amte nicht schnell genug zugegen sein können.

Für die Fraktion:

Montag



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Deutsche Polizeigewerkschaft Thüringen e.V.
BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Bezirksverband Nürnberg e.V.
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen eV.
Prof. Dr. Gusy, Universität Bielefeld
Gewerkschaft der Polizei, BZG Zoll
DB Sicherheit GmbH
Generalzolldirektion

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes - Eilkompetenz für Zollbeamte
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP*) Q

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstait, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Deutsche Polizeigewerkschaft Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

Schwerborner Str. 33

99086 Erfurt

Haben Sie sich.ais natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name .!Vorname

E Geschäfts- oder Dienstadresse ü Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse
wird in keinem Fai[ veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. C befürwortet,

E abgelehnt,

L ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) LJ nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

C per E-Maii

L per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwalts kanzle i im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr 6 ThürBeteiidokG)

C ja Cj nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermitteit]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

C ja C nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche öder juristische Person^ die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IVIindestinformafionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Steftungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes - Eilkompetenz für Zollbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

- Drucksache 7/3726 -

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene :
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : : : : ..'-'.: '•:... :'•

(§5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name
Deutsch* Zoll- wid

Bfti'irksvertiaftd Ninittwy
[l(i3!f;ith120'l09
80111 NümtieKj

^iq^e<^ /^ V K 1^
rGiT/c^/ M^nfb^/^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

f1

%TAU /12om
^DW ^r^ih^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§5Abs.1 Nr.1.2ThürBBteildokG) : :

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

THüR. UNDTAG POST
07.06.2022 10;37

/IW-^ /Zo^Z-



3. :

4.

5. /;

Was ist cter Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berufiichen Tätigkeit?
[g5Abs.1Nr.3ThUrBetelldo.kG) •'•.•.,.': . '.: : .,';•:• • , .'. • •• ... •;;.•.,.'•..

^eiv^/<J^rt'
Haben Sie jn jhrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
J abgelehnt,
:] ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itfe fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

^defte^i ^Cf ^&^/ftß^^ f die !^
äA, t^!^, S^>^?^^^ ^^f •-
l/€;i. <ftSiM^>Sf^ ^^ ^/.

</

/VurdenSie vom Landtag gebeten, einen .schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvprhaben :
iinzureichen? :
§5Abs.1 Nr.SThürBeteildokG) ... . ... .:..:. . .. : ... ..

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ü nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

l welcher Form haben Sie sich geäußert?

] per E-Mait

] per Brief

laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
m Gesetzgebung s verfahrenbeteiligt?, ' .•':.'..
i 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBeteildokG) : .

^' ..;' „__ _' ^.._.^ • • - /.

_J!_£ nein (weiter mit Frage 7)

tfenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer VerÖffenffichung Ihres schriftljchsn Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu? :
(§5Abs,tSatz2T?B8teiidokG). : ,. : ...

K Ja a nein

IVIit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

/Vf^efcf, ^-.^.2^

Von/ 7^(2ri-

DRulsctiiiZoli-und
Hji.iiugewcthsehaH

ÜBdrtiKVflfbänti WjFtibm
PctaKifdi V^ W 09
6(tU1 Hüifibeig

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Bezirksverband 
Nürnberg e.V.; Postfach 12 04 09, 90111 Nürnberg 

Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

per Mail  

Gesetzesentwurf der FDP zur Änderung des Polizei-
organisationsgesetzes; Eilkompetenz/-zuständigkeit 
für die Vollzugskräfte der Zollverwaltung 

Drucksache 7/3726 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Deutsche Zoll- und 
Finanzgewerkschaft 
Bezirksverband Nürnberg 
(Nordbayern, Thüringen, 
Westsachsen) e.V. 

Nürnberg, 18. Mai 2022 

besten Dank für die Gelegenheit Stellung zu nehmen zu dem Gesetzesentwurf der von der 

FDP-Fraktion in den Thüringer Landtag eingebracht worden ist. 

In der Anlage haben wir Ihnen einen Artikel von  Dr.  Carsten Weerth aus dem Jahr 2018 beige-

fügt, der im Fachteil unserer Mitgliederzeitschrift veröffentlicht worden war. Dieser ist zwar hin-

sichtlich der Umsetzung in den Bundesländern überholt, die rechtlichen Erwägungen des Bun-

desgesetzgebers zu § 12d ZolIVG und die Vorteile für die Bevölkerung und den Staat bei der 

Gefahrenabwehr sind allerdings deutlich dargestellt und herausgearbeitet. 15 von 16 Bundes-

ländern haben die Argumente letztlich überzeugt, wir hoffen, dass dies auch in Thüringen gelin-

gen wird. 

Wir möchten noch einmal betonen, dass es nicht gewollt ist, weitere Zuständigkeiten für die 

Zollverwaltung zu schaffen, sondern nur die Ermächtigung und rechtliche Absicherung für un-

sere Beschäftigten, Straftäter bei Verhinderung der weiterhin zuständigen Landesbehörden, 

festhalten zu dürfen und diese zeitnah den Polizeibehörden zuzuführen, die dann die anschlie-

ßenden Verfahren durchführen. 

Zu den gestellten Fragen möchten wir Ihnen folgendes mitteilen; 



Bezirksverband 
Nürnberg 

1. Schmuggel bekämpft die Zollverwaltung in ihrer Hauptaufgabe. Daher nimmt die Zoll-

verwaltung durch ihre Zollvollzugskräfte ihre gesetzliche Aufgabe regelmäßig erfolg-

reich wahr. Sofern im Rahmen von Zollkontrollen Straftaten aufgedeckt werden (z.B. 

Führen eines KfZ unter Drogen/Alkohol, Fahren ohne Führerschein, Führen einer 

Waffe,  etc.)  dürfen Zollbeamte ohne Eilkompetenz / Eilzuständigkeit nicht zuständig 

werden. Das BMF hatte vor einigen Jahren diese Lage nochmal per BMF-Erlass bekräf-

tigt. Einzelfälle werden statistisch nicht erfasst. 

2. Die Einführung der Eilkompetenz / Eilzuständigkeit im Thüringer Polizeirecht ist nach § 

12d ZolIVG dringend erforderlich, um eine gesetzliche Lücke in Thüringen zu füllen, die 

in allen anderen 15 Bundesländern und im BPolG geschlossen ist. Derzeit werden Bür-

ger in Thüringen aufgrund gesetzlicher Lücken schlechter geschützt. Diese Maßnahme 

ist daher geeignet und dringend erforderlich um Bürger besser zu schützen und den 

Dienst der Zollbeamten rechtssicher und wirksam im Rahmen der Gefahrenabwehr in 

der Sicherheitsarchitektur sicherzustellen. 

3. Bislang gibt es in 15 Landespolizeigesetzen leicht unterschiedliche Formulierungen die 

alle gleichermaßen geeignet sind, die Eilkompetenz / Eilzuständigkeit von Zollbeamten 

sicherzustellen (s. Beispiele unter 6.). 

4. Eine Schulung des Thüringer Polizeirechts ist für Zollbeamte entbehrlich, weil es nicht 

um die Anwendung des gesamten Polizeirechts geht, sondern nur darum, bei offen-

sichtlichen Straftaten oder Gefahrensituationen Anhalte- und Festnahmebefugnisse zu 

erhalten, bis die originär zuständige Polizei Thüringens am Ort der Kontrolle (Fest-

nahme, Unfall,  etc.)  eintrifft. Zur Begründung des § 12d ZolIVG vgl. die Erläuterungen 

zum Gesetzentwurf und die Kommentierung von Weerth in Dorsch, Zollrecht, § 12d 

ZolIVG, Loseblatt, Bonn/Berlin. 

5. Seit Mitte 2021 fällt auf, dass nur Thüringen die Eilkompetenz / Eilzuständigkeit für Zoll-

beamte aus den Zollvollzugsbereichen nicht eingeführt hat. Bürgerinnen und Bürger 

Thüringens werden schlechter geschützt als in 15 anderen Bundesländern. Ansonsten 

sind keine Beobachtungen festzustellen. 
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6. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs ist hinreichend. 

Beispielhaft werden einige veröffentlichte Eilkompetenzen / Eilzuständigkeiten aus an-

deren Bundesländern aufgelistet: 

Niedersachsen: 

§ 103 NPOG 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-

amte des Bundes sowie für Zollbedienstete in den Vollzugsbereichen der Zollverwal-

tung des Bundes gemäß § 10 a Abs. 1 des Zollverwaltungsgesetzes vom 21. Dezember 

1992 (BGBI. I S. 2125; 1993 I S. 2493), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 23. Juni 2017 (BGBI. I S. 1822), entsprechend. 

§ 30a SOG Hamburg 

(1) Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes und Beamte der 

Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des unmittelba-

ren Zwangs bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, können in der Freien und 

Hansestadt Hamburg Amtshandlungen vornehmen... 

§ 101 POG Rheinland-Pfalz 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeibeamte des Bundes und Vollzugsbeamte der 

Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des unmittelba-

ren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 

Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes vom 10. März 1961 (BGBI. I S. 165) in der 

jeweils geltenden Fassung gestattet ist, entsprechend. 

§ 8 ASOG Berlin 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Zollbedienstete in den Vollzugsberei-

chen der Zollverwaltung im Sinne von § 10a Absatz 1 des Zollverwaltungsgesetzes vom 

21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt durch Artikel 210 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geändert worden ist, und für Bediens-

tete ausländischer Staaten mit polizeilichen Aufgaben, soweit völkerrechtliche Verträge 

oder Rechtsakte der Europäischen Union dies vorsehen oder die für Inneres zuständige 

Senatsverwaltung Amtshandlungen dieser Bediensteten allgemein oder im Einzelfall zu-

stimmt. 
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§ 143 BremPolG 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-

amte des Bundes entsprechend. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5, Satz 2 und Ab-

satz 2 gelten für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schuss-

waffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittel-

baren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, entsprechend. 

7. Nein. Die Einführung der Eilkompetenz / Eilzuständigkeit für Zollvollzugsbeamte ist zur 

Gefahrenabwehr lange überfällig und dringend erforderlich. 

8. Die Erfahrungen sind rundum gut. Ein vermehrter inhaltlicher und kollegialer Austausch 

der Zollvollzugsbeamten mit den Polizeikräften der Länder ist die Folge. Mehr Straftäter 

und ausgeschriebene Flüchtende oder in Gefahrenlagen und beim aktiven Tatgesche-

hen bei Ringfahndungen können gefunden und von Zollvollzugsbeamten festgenom-

men werden. Das ist in jedem Einzelfall und gesamtgesellschaftlich zu begrüßen. 

Sobald die originär zuständige Polizei am Ort der Kontrolle eintrifft, wird den zuständi-

gen Polizeibeamten der festgenommene Täter übergeben und die Polizei übernimmt in 

ihrer gesetzlichen Zuständigkeit ihre Aufgabe. 

Eine vergleichbare erfolgreiche Zusammenarbeit besteht mit der Bundespolizei (vor-

mals Bundesgrenzschutz) in der Bundesrepublik Deutschland seit Ende der 1970er 

Jahre. 

Wir hoffen, die Antworten entsprechen dem Ansinnen der Fragesteller. Für Rückfragen stehen 

wir natürlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

• Vorsitzender 

Bezirksverband Nürnberg (Nordbayern/Thüringen/Westsachsen)  eV  im 
BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



An läge 4

Formblatt zur. Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsge.sefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
G esetzgebu n gs verfahren beteliigt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligteh-
transparenzdokumentationsgesetz (ThÜrBeteifdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der. foigenden Feider 1 bis 6 werden En Jedem Fall als verpflichtende
Mindostinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteiidokG in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ß/fte gut !eser!!ch ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrlftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes "- Blkompetenz für Zollbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

" Drucksache 7/3726 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürilcher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des '
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Prags 3.)

Name

T%S %^fL/7Fi^^A^ ^A®
^t^uMo^/ -rf^^/^€f[/

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (öder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsform

~^~

S7^/3>TSTS-2)T£T 57P.-S

QQp g^ ^TT^T-

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThüfBeteildokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hfnwe)s; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich» wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresso

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhatttlchen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs,1Nr.3ThÜrBeteildol<G)

^^ECü: SQfA^T^ 6^£r^ ^PI 1 z'-fc/V [y£~e 'MA^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren .zusammen!

[§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiSdokG)

-ryne/MEtv i sr- 72»^ ^T^-'TS- Sü^>£S^^> ,'

-^ ss; W£^e ^LlCH^eir ^clt/ /uc/y r
/^ ^A/D^S 'Z^CHT ^£P-7^-^^"7- '^4T'-

t/Vurden 8te vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
3inzureichen?
;§ S Abs. 1 Nr, 5 ThÜrBeteildokG)

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?

ST per E-MaiS

3 per Brief

-laben Sie sich als Anwalts kanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

3 ja ^" nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung'Ihres schrifUlchen Beitrages in der
Beteilfgtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBatelldokG}

y ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde Ech. unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrensmittejlen.

Ort, Datum

^7^ ^7 Qo/^/22

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. —Schmidtstedter Str. 9 — 99084 Erfurt 

tbb 
beamtenbund 
und tarifunion 
thiiringen 

tbb 
beamtenbund 
und tarifunion 
thüringen 

Landesvorsitzender 

Per E-Mail 

Thüringer Landtag 
Innen- und Kommunalausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THOL LANDTAG POST 
20n052022 1018 

428,412022 

Spitzenorganisation der Fachgewerk-
schaften 
und -verbände des öffentlichen 
Dienstes 

Schmidtstedter Str. 9 
D-99084 Erfurt 

www.thueringer-beamtenbund.de  

Aktenzeichen Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

4. Mai 2022 
Datum 
20. Mai 2022  

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes — Eilkompetenz 
für Zollbeamte 
Anhörungsverfahren gemäß § 79 Geschäftsordnung Thüringer Landtag 

Sehr geehrte Ministerialrätin  Ruffed,  

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) bedankt sich für die Möglichkeit zur 
Anhörung. 

Der tbb hat sich diesbezüglich mit seinen Fachgewerkschaften DPolG Deutsche Polizeige-
werkschaft sowie BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft ausgetauscht. 

Einleitung 

Auf Bundesebene wurde § 12d ZolIVG mit dem Gesetz zur Änderung des ZolIVG vom 
10.3.2017 eingefügt. Die Norm regelt die sog. Eilzuständigkeit der Zollbeamten in den Voll-
zugsbereichen für polizeiliche Sofortmaßnahmen in den Bundesländern, in welchen die Po-
lizeigesetze, Sicherheitsgesetze und Gefahrenabwehrgesetze der Länder diese Eilzustän-
digkeit vorsehen. Die Eilzuständigkeit darf für die Aufgaben der Polizei von den Zollbeamten 
der Vollzugsbereiche wahrgenommen werden, bis die zuständigen Polizeibediensteten ein-
getroffen sind. 

Neben der Eilzuständigkeit in den Länderpolizeigesetzen (und ggf. Sicherheitsgesetzen, 
Gefahrenabwehrgesetzen,  etc.)  besteht grundsätzlich die bundesweite Eilzuständigkeit für 
die Aufgaben der BPol nach § 64 Abs. 1, 3 BPolG3, die jedoch nur für die Aufgaben der 
BPol gilt (Grenzschutz, Bahnpolizei, Luftverkehrssicherheit,  etc.).  
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Die Zollbediensteten in den Vollzugsbereichen sind definiert in § 10a Abs. 1 ZolIVG als „die 
in § 9 Nr. 2 und 8 des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes genannten Personen". Dabei handelt es sich um 
Schusswaffen tragende Beamte des Grenzaufsichtsdienstes (Kontrolleinheiten des grenz-
nahen Raumes), des Grenzabfertigungsdienstes und des Zollfahndungsdienstes (§ 9 Nr. 2 
UZwG) sowie um sonstige der Dienstgewalt von Bundesbehörden unterstehenden Perso-
nen, die mit Aufgaben der Strafverfolgung betraut sind, wenn sie sich in Ausübung dieser 
Tätigkeit im Vollzugsdienst befinden (§ 9 Nr. 8 UZwG) — die Beamten der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) der Hauptzollämter. 

Die Einführung der Eilzuständigkeit im Jahr 2017 mit § 12d ZolIVG wurde als lange überfällig 
begrüßt und stattete die Zollbeamten mit der Möglichkeit aus, die Landespolizei in deren 
Aufgabenerfüllung zu unterstützen, sofern die Landesgesetzgeber die jeweiligen Polizeige-
setze (Sicherheitsgesetze, Gefahrenabwehrgesetze,  etc.)  anpassen. Thüringen ist das 
letzte Bundesland, dass diese Möglichkeit noch nicht in Landesrecht überführt hat. 

Wir möchten noch einmal betonen, dass es nicht gewollt ist, weitere Zuständigkeiten 
für die Zollverwaltung zu schaffen. Es geht einzig und allein darum, Gefahren von der 
Bevölkerung abzuwehren und Zollbeamte in den Vollzugsbereichen, die im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung Straftaten aufdecken, diese auch verfol-
gen zu lassen, festhalten zu dürfen und diese zeitnah den Polizeibehörden zuzufüh-
ren, die dann die anschließenden Verfahren durchführen. 

Zu den gestellten Fragen möchten wir Ihnen folgendes mitteilen: 

1. Schmuggel bekämpft die Zollverwaltung in ihrer Hauptaufgabe. Daher nimmt die Zoll-
verwaltung durch ihre Zollvollzugskräfte ihre gesetzliche Aufgabe regelmäßig erfolgreich 
wahr. Sofern im Rahmen von Zollkontrollen Straftaten aufgedeckt werden (z.B. Führen eines 
KfZ unter Drogen/Alkohol, Fahren ohne Führerschein, Führen einer Waffe,  etc.)  dürfen Zoll-
beamte ohne Eilkompetenz / Eilzuständigkeit nicht zuständig werden. Das BMF hatte vor 
einigen Jahren diese Lage nochmal per BMF-Erlass bekräftigt. Einzelfälle werden statistisch 
nicht erfasst. 

Mit der Gesetzesänderung würde zudem erreicht, dass polizeiliche Kräfte für andere Aufga-
ben freigesetzt werden können und somit die personelle Situation in der Thüringer Polizei 
zumindest hier Entspannung finden könnte. 

2. Die Einführung der Eilkompetenz / Eilzuständigkeit im Thüringer Polizeirecht ist nach 
§ 12d ZolIVG dringend erforderlich, um eine gesetzliche Lücke in Thüringen zu füllen, 
die in allen anderen 15 Bundesländern und im BPolG geschlossen ist. Derzeit werden Bür-
ger in Thüringen aufgrund gesetzlicher Lücken schlechter geschützt. Diese Maßnahme ist 
daher geeignet und dringend erforderlich, um Bürger besser zu schützen und den Dienst 
der Zollbeamten rechtssicher und wirksam im Rahmen der Gefahrenabwehr in der Sicher-
heitsarchitektur sicherzustellen. 

3. Bislang gibt es in 15 Landespolizeigesetzen leicht unterschiedliche Formulierungen, 
die alle gleichermaßen geeignet sind, die Eilkompetenz / Eilzuständigkeit von Zollbeamten 
sicherzustellen (s. Beispiele unter 6.). 
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Es wird keine Notwendigkeit zur Präzisierung bei § 12 Abs. 4 Satz 1 ThürPOG gesehen. 

4. Eine Schulung des Thüringer Polizeirechts ist für Zollbeamte entbehrlich, weil es nicht 
um die Anwendung des gesamten Polizeirechts geht, sondern nur darum, bei offensichtli-
chen Straftaten oder Gefahrensituationen Anhalte- und Festnahmebefugnisse zu erhalten, 
bis die originär zuständige Polizei Thüringens am Ort der Kontrolle (Festnahme, Unfall,  etc.)  
eintrifft. Zur Begründung des § 12d ZolIVG vgl. die Erläuterungen zum Gesetzentwurf und 
die Kommentierung von VVeerth in Dorsch, Zollrecht, § 12d ZolIVG, Lose-blatt, Bonn/Berlin. 

5. Seit Mitte 2021 fällt auf, dass nur Thüringen die Eilkompetenz / Eilzuständigkeit für 
Zollbeamte aus den Zollvollzugsbereichen nicht eingeführt hat. Bürgerinnen und Bürger 
Thüringens werden schlechter geschützt als in 15 anderen Bundesländern. Ansonsten sind 
keine Beobachtungen festzustellen. 

6. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs ist hinreichend. 

Beispielhaft werden einige veröffentlichte Eilkompetenzen / Eilzuständigkeiten aus anderen 
Bundesländern aufgelistet: 

§ 103 NPOG 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte des Bundes sowie für Zollbedienstete in den Vollzugsbereichen der Zollverwal-
tung des Bundes gemäß § 10 a Abs. 1 des Zollverwaltungsgesetzes vom 21. Dezem-
ber 1992 (BGBI. I S. 2125; 1993 I S. 2493), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBI. I S. 1822), entsprechend. 

§ 30a SOG Hamburg 

(1) Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes und Beamte der 
Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des unmit-
telbaren Zwangs bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, können in der Freien 
und Hanse-stadt Hamburg Amtshandlungen vornehmen... 

§ 101 POG Rheinland-Pfalz 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeibeamte des Bundes und Vollzugsbeamte 
der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des un-
mittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes vom 10. März 1961 (BGBI. I 
S. 165) in der jeweils geltenden Fassung gestattet ist, entsprechend. 

§ 8 ASOG Berlin 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Zollbedienstete in den Vollzugsbe-
reichen der Zollverwaltung im Sinne von § 10a Absatz 1 des Zollvetwaltungsgesetzes 
vom 21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt durch 
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Artikel 210 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBL I S. 1328) geändert worden ist, 
und für Bedienstete ausländischer Staaten mit polizeilichen Aufgaben, soweit völker-
rechtliche Verträge oder Rechtsakte der Europäischen Union dies vorsehen oder die 
für lnneres zuständige Senatsverwaltung Amtshandlungen dieser Bediensteten all-
gemein oder im Einzelfall zustimmt. 

§ 143 BremPolG 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte des Bundes entsprechend. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5, Satz 2 und 
Absatz 2 gelten für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von 
Schusswaffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den 
unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, entsprechend. 

7. Nein. Die Einführung der Eilkompetenz / Eilzuständigkeit für Zollvollzugsbeamte ist 
zur Gefahrenabwehr lange überfällig und dringend erforderlich. 

8. Die Erfahrungen sind rundum gut. Ein vermehrter inhaltlicher und kollegialer Aus-
tausch der Zollvollzugsbeamten mit den Polizeikräften der Länder ist die Folge. Mehr Straf-
täter und ausgeschriebene Flüchtende oder in Gefahrenlagen und beim aktiven Tatgesche-
hen bei Ringfahndungen können gefunden und von Zollvollzugsbeamten festgenommen 
werden. Es liegen Erkenntnisse dazu vor, dass durch die Einführung der Eilbefugnis für den 
Zoll eine Entlastung der Polizei erfolgte und das Zusammenwirken Polizei und Zoll eine wei-
tere effektive Steigerung erfahren hat. Das ist in jedem Einzelfall und gesamtgesellschaftlich 
zu begrüßen. 

Sobald die originär zuständige Polizei am Ort der Kontrolle eintrifft, wird den zuständigen 
Polizeibeamten der festgenommene Täter übergeben und die Polizei übernimmt in ihrer ge-
setzlichen Zuständigkeit ihre Aufgabe. Eine vergleichbare erfolgreiche Zusammenarbeit be-
steht mit der Bundespolizei (vormals Bundesgrenzschutz) in der Bundesrepublik Deutsch-
land seit Ende der 1970er Jahre. 

Wir hoffen, dass unsere Antworten zum Erkenntnisgewinn beitragen konnten. Für Rückfra-
gen stehen unsere Fachgewerkschaften BDZ und DPolG natürlich gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

Landesvorsitzender 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligfentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der. folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
MindestinformatEonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiIdokG in der BeteiligtentransparenzdokumentatEon
veröffentilcht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Steflungnahmö senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes ~ Eilkompetenz für ZoUbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

- Dmcksache 7/3726 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstait, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des '
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform

Geschäfts- oder DEensfadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

PK>t u^'
/-il^-nnh au^y
'l..t'[[;f i"'^"'';"i *

L.^:M<L
a Geschäfts- oder Dienstadress.e.

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind
wird in keinem Faii veröffentlicht,)

BSS^,^ Ki, p-E].if.'^iwWötTiHadresse

nur erforderlic^ wenr^kpjpe andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

t ;i){', "'• •>\\' • . '• -'•L " ' , . ,.; , -i;., ............... .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13.
Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBeteildokG)

'A., f.3^\
•t-i-{^ ^ l.^"^^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher,

14. D befürwortet,

a ^ abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiSdokG)

$ , Q^tvv.. ,rT^^/}

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetegebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abg/^ir. 5 ThürBeteiidokG)

J^

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

fenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich-geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

^ per Brief

0.

'^5~

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiidokG)

a Ja _ ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benänt^n -Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Ab§^1 Satz 2 ThürBeteildokG)

^!̂  J'a D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort, Datum Unter^chnft^
^L. „:^.L^^ L

^1
<^_-

r "">
<--••> —r-y-^
S(-^ C:\

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Anhörung zu LT-Drs. 7/3726 - Polizeiorganisationsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Fragenkatalog nehme ich wie folgt Stellung:

1.

Das Thema berührt kein großes Problem, da in allen anderen Bundes-

ländern entsprechende Regelungen bereits in Geltung sind. Dort kön-

nen also Rechtsfragen wie gegenwärtig in Thüringen gar nicht auftre-

ten.

Umgekehrt sind aber keine Fälle gerichtsnotorisch geworden, in denen

es um Rechtsprobleme mit der Anwendung der entspr. Vorschriften in

den anderen Ländern ging.

2.

Das Problem ist also nicht groß, und der Problemdruck ist es für die

Landespolizei auch nicht.
Eher besteht er beim Zoll, wo die Rechtsstellung der Zollbeamten

eben nicht flächendeckend einheitlich geregelt ist, so dass hier in Thü-

ringen Sonderfragen entstehen können. Große bundesweit agierende

Universität Blelefeld öffenlllcheVefkehis
UnlversltStotraße 25 Sl3dtbahntlnle4 Ric
}}6i5 Blelefeld lohmannshof BIZ; 3005 -^ www.unl-blelofeld.de
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Behörden präferieren einheitliche Länderregelungen. Am ehesten für
sie entsteht also das - in seiner Reichweite aber überschaubare -

Problem.

3.

Nach meiner Lesart ist in dem Entwurf nur die Eilkompetenz geregelt

und diese auf Personen erstreckt, die beim Zoll Waffen einsetzen cfür-
fen.

Ob sie die Waffen auch im Anwendungsbereich des ThPOG dürfen,

hängt nicht von der hier angestrebten Neuregelung, sondern von den

speziellen Bestimmungen des Thüringer POG ab. Denn die Zollbeam-

ten, welche Eilkompetenzen wahrnehmen, unterliegen dann in Thürin-

gen denselben Regelungen wie die Landespolizeibeamten, auch hin-
sichtlich des Waffengebrauchs.

M.E. ermächtigt die zu schaffende Regelung also niemanden zum

Waffengebrauch, der das nicht schon vorher durfte. (Das gilt übrigens
auch für alle anderen Abs. des § 12 ThPOG). Doch ist die Vorschrift

dafür gewiss unglücklich formuliert.

Verbesserungsvorschlag: Anpassung des Wortlauts an 10 Abs. 3

NRWPOG.

4.

Dazu fehlt mir die Expertise.

5.

Ich war damals nicht Anzuhörender.

6.

S. o. 3.

7.
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Das Problem ist nicht groß, und das neue Gesetz wird (vorbehaltlich o.

3) keine größeren neuen Probleme schaffen.

8.

Negative Erfahrungen sind nicht bekannt.

Bi, den 20.5.2022 (

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formbtatt zur Datenerhebung

nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentaflonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer BeteiliQten-
transparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindesü'nformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr Enhaitiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserUch ausfülfen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes - Eilkompeienz für Zoilbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

- Drucksache 7/3726 -

1.

2.

Haben Sie sich ais Vertreter einer Juristischen Person geäußört, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(g 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteSldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^a^ü ^ttfoG i^Y ^^^-^^^^^
/?V<z. i ^ ^ ^ et ^<f ^^ ^c f ^ c^

fi^nt^ ^i\f'^/>^ ^ Q^
ü^~/

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsfomn

^ c^ c^ ^r ^^^

'^or^ {^^/^ Pcn

q o^i^ ///r^.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs. -1 Nr. 1,2 ThürBöteildokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadressa sind nur erforderlich, wenn f<6lne andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrasse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13. Was ist der Schwerpunkt ihrer Inhaltlichen oder berufiichon Tätigkeit?
(§ S Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG)

•^(Z^a^^\^

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regeiungen insgesamt eher

14. befünrt/ortet,

D abgelehnt,
ü erganzungs- bzw. änderungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. SThÜrBeleIldokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

i6.

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

I?perE-Mall

a per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzle i im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 6 Abs, 1 Nr. 6 ThürBelelldoKG)

0 ja nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie dl& Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröfyenllichung Ihres söhriftfichen Beitrages tn der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu^
(§ S Abs. 1 Satz 2 ThÜrBetelldokG)

S^ Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mltteiien.

Ort, Datum

/^//^. . ia of: 2Ü-2Z

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes

Eilkompetenz für Zollbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP (Drucksache 7/3726)

Ihr Schreiben vom 04. Mai 2022, A 6.1/csch/ga - Drs 7/3726

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zollbeamte, die in den Kontroll-, Fahndungs- und Ermittlungsdiensten ihren Dienst verrichten

sind Vollzugsbeamte des Bundes im Sinne der §§ 6 und 9 des Gesetzes über den

unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes

(UZwG) und nach § 9 UZwG zum Gebrauch von Schusswaffen im Rahmen des unmittelbaren

Zwangs berechtigt.

Bei der Wahrnehmung ihrer vollzugspolizeilichen Kontroll-r Fahndungs- und

Ermittlungsaufgaben im Rahmen Ermittlungen, Fahndungen und zollrechtlichen Kontrollen bzw.

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung geraten

Zollbeamte immer wieder in Situationen, in denen sie mit auch allgemeinpolizeilichen

Sachverhalten als bewaffnete Vollzugsbeamte des Bundes konfrontiert werden. Den deshalb

erforderlichen und zudem dringend gebotenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur

Strafverfolgung können sich die eingesetzten Beamten faktisch und im Zweifel unter den Augen

der Öffentlichkeit nicht ernsthaft verschließen, bloß, wei! die sonst zuständige Polizei nicht oder

nicht rechtzeitig vor Ort ist.



Ein Nichteinschreiten in dieser Situation wäre im Grunde je nach Sachverhalt unverantwortlich

und auch aus dem Blick der Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. Eine Ausdehnung der

jeweiligen Maßnahme des Zolls lediglich zur Uberbrückung der Zeit bis zum Eintreffen der

zuständigen Polizei ist nicht zulässig.

Während für alle Polizeivollzugsbeamten des Bundes und der Länder entsprechende

Regelungen zur Eilzuständigkeit in allen Poiizeigesetzen verankert sind, finden sich

vergleichbare Regelungen för Zollvollzugsbeamte nur in fast allen Polizeigesetzen der Länder.

Wir begrüßen daher das Vorhaben des Landes Thüringen, eine vergleichbare Regelung zu

schaffen, wie sie in anderen Bundesländern auch besteht, ausdrücklich.

Vor dem Hintergrund aktueller sicherheitspolitischer Diskussionen und der politisch allgemein

anerkannten Notwendigkeit einer besseren und vertrauensvolleren Zusammenarbeit aller in

Deutschland zusammenwirkenden polizeilichen Sicherheitsbehörden - wozu der Zoll unstrittig

gehört- unterstützt die Gewerkschaft der Polizei - Bezirksgruppe Zoll den Entwurf.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender

��
Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Fomiblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentatlonsge.setzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit elnem schrlftllohen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat,- Ist nach dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBetefldokG) verpffichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der. folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlndestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht,. Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den intemetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserlich ausfüllen und zusammen mit der Steliungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des PotizelorganisatEonsgesetzes - Eilkompetenz für Zollbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

- Drucksache 7/3726

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBelelfdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann wetter mit Frage 3.)

Name

DB Sicherheit GmbH

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

Organisationsform

GmLH

Brandenburger Straße 16a

04103 Leipzig

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt w!rd. Die Wohnadresse
wird In Reinem Fall veröffentlicht.) •

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaittlchen oder beruflichen TätfgkeEt?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBeteildokG)

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen auf dem gebiet der Deutschen Bahn AG

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

X befürwortet,
3 abgelehnt,
3 ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3 esetzg e bungs verfahren zusammen!

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteSldokG)

Die DB sowie die DB Sicherheit GmbH begrüßen jede geregelte Handlungsfähiglceit
von anwesenden hoheitlichen Kräften aufBahngebieten der DB, In diesem

Zusammenhang erscheint uns die angestrebte EinjEührung zur Eilkompetenz für

Zollvoüzugsbeamtmnen und -beamte und die damit einhergehende Rechtssicherheit

für alle Beteiligte als ein geeignetes Instrument, um die Rechts- und

Anwendungssicherheit sicher zu stellen.

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesefzgebungsvorhaben
ilnzureichen?
ä 5 Abs. 1 Nr, 5 ThÜrBetelldokG)

3 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} ä. nein

Venn Ste die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Mail

} per Brief

laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag öines Auftraggebers mit schriftfichen Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
i 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

] ja DC nein (weiter mit Frage 7}

^enn Sie dte Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen' Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrlfUichen Beitrages in der
Betelligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThÜrBeteIldokG)

% Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde Ich unverzügijch und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Leipzig, 24.05.2022

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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DB Sicherheit GmbH 

Regionalbereich Südost 

Brandenburger Straße 16a 
04103 Leipzig Deutschland 

www.dbsicherheit.com  

24.05.2022  
Ihre Anfrage vom 04.05.2022  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrer Anfrage, insbesondere zu den Fragestellungen der Anlage 3, folgende Stellungnahme 
seitens Deutsche Bahn AG (DB)/ DB Sicherheit GmbH: 

Zu Frage 1: 

Die DB sowie die DB Sicherheit GmbH arbeiten im Rahmen ihrer Ordnungspartnerschaft mit 
dem Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie der Bundespolizei eng zusammen. 
Die Bundespolizei ist hierbei der erste Ansprechpartner für die DB, auch für die Sicherheits-
kräfte der DB Sicherheit GmbH vor Ort. Diskrepanzen durch fehlende Eilkompetenzregelungen 
sind uns durch das partnerschaftliche Miteinander auf dem Bahngebiet der DB daher derzeit 
nicht bekannt. 

Zu Frage 2: 

Die DB sowie die DB Sicherheit GmbH begrüßen jede geregelte Handlungsfähigkeit von anwe-
senden hoheitlichen Kräften auf Bahngebieten der DB. In diesem Zusammenhang erscheint 
uns die angestrebte Einführung zur Eilkompetenz für Zollvollzugsbeamtinnen und -beamte und 
die damit einhergehende Rechtssicherheit für alle Beteiligte als ein geeignetes Instrument, um 
die Rechts- und Anwendungssicherheit sicher zu stellen. 

Zu Frage 3: 

Die Formulierung des neuen § 12 Abs. 4 ThürPOG ist sehr kompakt und könnte zwecks besse-
rer Verständlichkeit in mehrere Sätze entzerrt werden. Insbesondere wird nicht deutlich, ob mit 
dem Absatz auf Beamte mit bereits bestehender Befugnis zum Schusswaffeneinsatz Bezug ge-
nommen oder diese Beamten mit einer solchen Befugnis versehen werden sollten. 

Hier ein Vorschlag zur Entzerrung, sofern auf Beamte mit bereits bestehender Befugnis Bezug 
genommen werden soll: 

     

  

   

    

     



2/2 

„Die Absätze 2 und 3 gelten für Bedienstete ausländischer Polizeidienststellen entsprechend, 
soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder dass für die Polizei zuständige Ministerium 
Amtshandlungen dieser Polizeidienststellen allgemein oder im Einzelfall zustimmt. Die Absätze 
2 und 3 gelten ferner für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schuss-
waffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittelbaren 
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes gestattet ist." 

Sofern die Befugnis zum Schusswaffengebrauch erst eingeräumt werden soll, schlagen wir fol-
gendes vor: 
„Die Absätze 2 und 3 gelten für Bedienstete ausländischer Polizeidienststellen entsprechend, 
soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder dass für die Polizei zuständige Ministerium 
Amtshandlungen dieser Polizeidienststellen allgemein oder im Einzelfall zustimmt. Die Absätze 
2 und 3 gelten ferner für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung. Diesen Beamten ist der Gebrauch 
von Schusswaffen bei Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den un-
mittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes unter 
den dort geregelten Voraussetzungen gestattet." 

Zu Frage 4: 

Der DB/ DB Sicherheit GmbH liegen hierzu keine Erkenntnisse vor 

Zu Frage 5: 

Die DB/ DB Sicherheit GmbH war im Jahre 2021 nicht eingebunden. 

Zu Frage 6: 

Der Absatz sollte verständlicher gefasst werden (s.o. unter 3). Sofern die Befugnis zum Schuss-
waffengebrauch eingeräumt werden soll: Wegen der Intensität des geregelten Grundrechtsein-
griffs sollte klarer gefasst werden, unter welchen Voraussetzungen Schusswaffen gebraucht 
werden dürfen (Vorschlag s.o. unter 3). 

Zu Frage 7: 

Aus Sicht der DB/ DB Sicherheit GmbH spricht nichts gegen die Einführung der Eilzuständigkeit 
für Zollbeamtinnen und Zollbeamte in Thüringen. Im Gegenteil es unterstützt die herausragende 
Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der DB/ DB Sicherheit GmbH. 

Zu Frage 8: 

Die DB/ DB Sicherheit GmbH hat in den Regionen, in denen bereits eine entsprechende Rege-
lung besteht, gute Erfahrungen sammeln können. Es gab Situationen/ Straftaten, in denen Zoll-
vollzugsbeamtinnen und -beamte helfend und zielgerichtet eingeschritten sind und unsere Si-
cherheitskräfte vor Ort unterstützend beigestanden haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

DB Sicherheit GmbH 

Leiter Regionalbereich Südost 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THOR". LANDTAG POST 
09.06.2022 14:26 Anlage 4 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten- 
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben 
— soweit für sie zutreffend — zu machen. 

• Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 
Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes — Eilkompetenz für Zollbeamte 

äesetzentwurf der Fraktion der FDP 

- Drucksache 7/3726 - 

I. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildola Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3. 

Name Organisationsform 

&Ztie,,atfill,,,Z44, 3 les ( tt 4. 4. 14 47c-44- 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
k el A 

---7— 
< Ot- 1. JA,J ( 

Postleitzahl, Ort 
 

2. Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname . 

n Geschäfts- oder Dienstadresse El Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird In keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort  

Az7-7--(f2,/ 7077  



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelidolcO) 

'* Ze"Cv76e/ z set (A &e  : lie"( ty-f / (Plec, 5froc-sc Pe'  /et-, 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

lit7 befürwortet, 
o abgelehnt, 
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammenl 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

s'P a- 64? ize s vo  vs  c /a to trc/  

5. 
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThurBetelidokG) 

,kir- ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) El nein 

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

per E-Mail 

0 per Brief 

• 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelidokG) 

o ja PIL‚ nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Betelligtentransparenzdokumentation zu? 
(ä 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBateildokG) 

7.  

nein 0 ja 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift( / 

3 

 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt.

BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Bezirksverband Nürnberg e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



T U;: D 't fi „Ifi T ft i; pf]0 7'

07..09.. ^ .021. 1.1 :-03

Formblatf zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

J^de natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentransparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall a!s verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der BeteilEgtentransparenzdokumentatEon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserlich Qusföflön und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftfich:geaußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganlsationgesetzes - Eilkompetenz fürZollbeamte

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

- Drucksache 7/3726 -

^(A^il^- ,^0^~ C^l T^^Z

Haben Sjesich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer : :

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, QmbH, AG, eingetragene ; .; :
Genossenschaft oderöffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des :
öffentlichen Rechts)? : , : ••\:-, ; ,.\ ••':.,••••• :";;,/ ;

(§5 Abs. 1 Nr, ,1, 2 ThürBeteildokG; Hi.nweis: Wenn nein, ctann weiter m!t Frage.2..Wennja, dann weiter mit Frage 3,)

Name %fl^

.^vCV^jl^ ^/

^G^-icfco v^b^wL 4/Ji^/i( [^^A^^/7^L|^///iA>^
•J

Geschäfte" oder Djenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahi, Ort

Organisationsform

MAy&^/7%^L^ /U^^4\St\ j£

ei^e-^e-ne,/ j^ye^ (//^ ^^

fWft^ /liöuöt\_
^4^ /V^^Li

Hgben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als: Privatperson?
(§5Abs.1Nr.1>2Thüraetelldo!<G) ^ :• ,

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In Keinem Fail veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

f^)



Wa^ ist der Schwerpunkt ihrer inhgitlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs.1 Nr. 3 ThürBeteildokG) • ': ' . ••' ••. :1.\1111 .' ,,' •,^..\ '• ' •

B^^^ A/ ^ 'Se.A'Au'A^/e^ S^ l^üti'ik^^n».^
^^rw^t-k^lAA

schrifiHchenHaben S|e in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,

a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteEldokG)

H.i^h^s^^cA^ SUr E^'^i^f/m^hfk^ -/zf/

^o^t^^ ^ T^'ny^ u

5;
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zürn Gesetzgebungsyorhaben
einzureichen? , : : . : :; :
(§5Abs;:1 Nr.SThürBeteildokG) : : '. . 1... ;• :; ; '• '• .:::'•' :••'.• ,;• ,' • '",•. "'.' 1'

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

y per E-Mail ^ ^ f} < ^ ^ ,
Cfßn^ !h E-^{

^ per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwalfskanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schnftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? : ;: : :
(§5Abs.1.Nr.6ThürBetöllcfokG}: '/ :.. "...:: '• :-.'.'. •. -../. .:, :. ': ,-.

D ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7, . ..;

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages In der , ; :
BeteiljgtentransparenzdokumentatJonzu? : ^ '".
(§5Abs..1Satz2.ThürBetei!dokG) ,:: ." " '.:; ,'."•';•;. :.::. . • .' '.•,. ;•'"•..; •••.'•; \.':. -•'

w~^ a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit de
in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

; Angaben. Änderungen

is zum Abschluss des

Ort, Datum

M^^VY • ^^ .2^

Doutsdw 2'oN-unif
FifianrgRWefkschaft

ßfii'irhs'/erlitind Nombfifß
Poslfadi \2M?
a0i11 Nflmberg

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THUR. LANDTAG POST 
• 26.08..2021 10:36 

242_6(2. 

BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Bezirksverband 
Nürnberg e.V.; Postfach 12 04 09, 90111 Nürnberg 

Thüringer Landtag 
Verwaltung 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

per Mail  

Bezirksverband 
Nürnberg 

Deutsche Zoll- und 
Finanzgewerkschaft 
Bezirksverband Nürnberg 
(Nordbayern, Thüringen, 
Westsachsen) e.V. 

E-Mail: vorstand@bdz-n.de  
Internet: www.bdz-n.de  

Nürnberg, 26. August 2021 

Einführung der Eilzuständigkeit für die Vollzugskräfte der Zollverwaltung; 
Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

Drucksache 7/3726 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß Ihrem o.a. Schreiben nutzen wir die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu dem 

o.a. Gesetzesentwurf abzugeben und bitten, diese den betreffenden Abgeordneten zur 

Kenntnis zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 
Bezirksverband Nürnberg (Nordbayerrahüringen/Westsachsen)  eV  



Bezirksverband 
Nfirnberg 

Drucksache 7/3726 

Stellungnahme zur Einführung der Eilzuständigkeit für die Vollzugskräfte 
der Zollverwaltung, 
Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

• Mit dem Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes (ZolIVG) vom 10.3.2017 

(BGBI. I 425) wurden die Bestimmungen nach § 12d ZolIVG eingeführt, welche den 

Ländern die Einführung der Eilzuständigkeit ermöglichen. Mittlerweile haben alle Bun-

desländer mit Ausnahme von Thüringen dies umgesetzt. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf  (Drs.  7/3726) sollen keinerlei Aufgaben für die 

Zollverwaltung requiriert werden; es geht lediglich darum, eine Rechtslücke zuschlie-

ßen, damit Straftäter rechtssicher den weiterhin zuständigen Strafverfolgungsbehörden 

des Landes zugeführt werden können. 

Die Zollverwaltung ist ein anerkannter Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitek-

tur. 

In Zeiten der Terrorabwehr, der Reichsbürger und steigender organisierter Kriminalität 

müssen Vollzugskräfte des Bundes und der Länder mit klaren Gesetzen ausgestattet 

sein, damit Straftaten verhindert und stringent verfolgt werden können. 

Die polizeiliche Gefahrenabwehr ist nach der grundgesetzlichen Zuständigkeitsordnung 

eine Aufgabe der einzelnen Bundesländer. Diese können über landesgesetzliche Re-

gelungen der Zollverwaltung eine entsprechende Eilzuständigkeit übertragen. Eine ein-

heitliche bundesgesetzliche Regelung ist aufgrund der Gesetzgebungskompetenz der 

Länder nicht möglich. 

Die Vollzugskräfte der Zollverwaltung treffen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung immer 

wieder Situationen an, die ein unmittelbares polizeiliches Handeln erfordern. Eine hier-

für typische Situation im Rahmen einer Zollkontrolle ist beispielsweise ein per Haftbe-

fehl gesuchter Beteiligter. In diesem Fall würde die zuständige Thüringische Polizeiein-

heit gerufen werden, um die Person zu übernehmen. 

BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 
Bezirksverband Nürnberg (Nordbayern/Thüringen/Westsachsen)  eV  



Bezirksverband 
Nürnberg 

Nur für den Fall, dass die Polizeikräfte nicht bzw. nicht zeitnah kommen können, würde 

die Eilzuständigkeit greifen. Zur Gefahrenabwehr könnten dann die Zollvollzugskräfte 

vor Ort die Person festhalten und der zuständigen Polizeieinheit zuführen. 

Mit der Einführung der Eilzuständigkeit für Zollbeamte/innen im Vollzugsdienst schlie-

ßen Sie eine Überwachungslücke und sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 

(auch auf Autobahnen) und bei strafprozessualen Maßnahmen. 

Die BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft — Bezirksverband Nürnberg (Nord-

bayern, Thüringen, Westsachsen) e. V., die etwa 1.000 Zöllnerinnen und Zöllner im 

Freistaat Thüringen vertritt, fordert und fördert die Einführung der Eilzuständigkeit im 

Interesse der Sicherheit der Bürger/innen und Rechtssicherheit der Zollbeamten/innen 

im Vollzugsdienst. 

Die Steigerung der Effektivität der Strafverfolgung ist das Ziel aller in Deutschland täti-

gen Polizei- und Sicherheitsbehörden. Ein bundeseinheitliches Auftreten des Zolls 

durch die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten der Zollbediensteten und die damit 

verbundene Einräumung entsprechender Befugnisse zur Wahrnehmung der Eilzustän-

digkeit wird hierbei auch dem Sicherheitsbedürfnis der Zollvollzugskräfte gerecht. Des-

halb bitten wir Sie, dieser sinnvollen Regelung zur Änderung des Polizeiorganisations-

gesetzes zuzustimmen. 

Es ist aus unserer Sicht unverständlich, warum den Bürger/innen im Freistaat Thürin-

gen ein schlechteres Schutzniveau in polizeilichen Notfällen zu Teil werden soll, als in 

allen anderen Bundesländern. Die Öffentlichkeit hätte kein Verständnis dafür, falls ein 

angetroffener Straftäter mangels Eilkompetenz nicht festgehalten und nicht den Polizei-

kräften übermittelt werden würde. 

BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 
Bezirksverband Nürnberg (Nordbayernffhüringen/Westsachsen)  eV  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum



* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht 

- 1 - 

Diskussionsforum                                                                                                                                    

des Thüringer Landtags              Anlage Auswertung BTD  

 

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes - Eilkompetenz für Zollbeamte 

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP*)   

- Drucksache 7/3726 – 

 

*) Die Parlamentarische Gruppe der FDP ist durch Beschluss des Landtags vom 9. September 2021 hinsichtlich ihrer parlamentarischen Rechte- und Pflichtenstellung an die Stelle der weggefallenen Fraktion der FDP getreten 

(vergleiche Nummer I des Beschlusses in der Drucksache 7/4042). 

 

Diskussionsforum des Thüringer Landtags gemäß § 96 GO – Auswertung der Online Diskussion 

 

Frage: Was möchten Sie zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes – Eilkompetenz für Zollbeamte in Drucksache 

7/3726 insgesamt und/oder zu einzelnen Bestimmungen anmerken? 

 

Datum des 
Beitrages 

Angaben zum Au-
tor 

Titel 
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte  

02.05.2022 
 

Marcus Stietz* 
 
Bauwerksverwal-
tung 

„Hoheitliche 
Rechte auch für 
Zollbeamte.“ 
 

„Alle polizeilichen Kräfte die gleichen Rechte in der Verbrechensbekämpfung.“ 

03.05.2022 
 
 

Arnim Henkel* 
 
Rentner/Ruheständ-
ler 

„Eilkompetenz für 
Zollbeamte erhöht 
die Sicherheit“ 
 

„Eilkompetenz ist im Interesse der Erhöhung der Sicherheit für die Bürger in Thüringen 
erforderlich. Zollbedienstete verfügen über die erforderlichen Voraussetzungen.“ 



* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht 

- 2 - 

03.05.2022 
 

Matthias Schwarz / 
GdP - Zoll - Kreis-
gruppe Sachsen-
Thüringen 
 
Zollbeamter 
 
Dienstadresse: 
Hermann-Drechsler-
Str. 1 
07546 Gera 

„Mehr Rechtssi-
cherheit für Zollbe-
amte“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wie bereits o.a können  landesgesetzliche Regelungen der Zollverwaltung eine entspre-
chende Eilzuständigkeit übertragen. Es ist daher an der Zeit, die polizeiliche Eilzuständig-
keit für Zollbeamten auch im Freistaat Thüringen gesetzlich zu verankern, um damit eine 
weitere Lücke schließen zu können und um für die Beteiligten ein Stück weit mehr Rechts-
sicherheit schaffen zu können.“ 

03.05.2022 
 
 
 
 

Joel Wagner* 
 
Polizeimeisteran-
wärter 
 

„Eilkompetenz für 
Zollbeamte in Thü-
ringen“ 
 
 

„Entlastung Polizeivollzugsdienst, abgestimmte Zusammenarbeit mit einheitlicher Ausrüs-
tung, Polizei als Originäre Behörde der Strafverfolgung, Prüfung durch Fachpersonal“ 
 

06.05.2022 
 

Elke Thienel*  
 
Rentnerin 
 

 
 
 

„Ich finde es dringend erforderlich, den Zollbeamten bei seiner Arbeit der Polizei gleichzu-
stellen, um Diebesgut zu beschlagnahmen, zur Fahndung ausgeschriebene Personen zu 
verhaften und andere Menschen zu beschützen, wenn keine Polizei vor Ort ist!“ 

16.05.2022 
 

Petra Teufel* 
 
IT-Beratung 
 

„Warum sollte es in 
Thüringen anders 
sein als im Rest 
Deutschland“ 
 

„Ich sehe keinen Grund in Thüringen eine andere Regelung zu haben als in den anderen 
15 Ländern.“ 

18.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Carsten Weerth*, 
Vorsitzender des OV 
Bremen der BDZ 
Deutsche Zoll-  und 
Finanzgewerkschaft 
im dbb 
 
Zollbeamter 

„Eilkompetenz 
nach § 12d ZollVG 
in 15 Bundeslän-
dern eingeführt“ 
 
 
 
 

„Thüringen sollte als letztes vopn 16 Bundesländern im thüringer Polizeirecht die Eilkom-
petenz der Zollvollzugsbeamten nach § 12d ZollVG verankern, um zu einer verbesserten 
Gefahrenabwehr und sicheren Rechtslage für Bürger und Zollbeamte im Sicherheitsinte-
resse des Staates beizutragen.“ 



* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht 
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18.05.2022 
 

Wolf Dorn* 
 
Pensionär 
 

„Eilkompetenz für 
Zollbeamte“ 
 
 

„Auf geht's!“ 

24.05.2022 
 
 
 

Volker Hellbusch* 
 
Vollzugsbereich Zoll 
 
 

„Gesetzesände-
rung ja, Begrün-
dungen aber teils 
unzutreffend“ 
 

„Die Darstellung, dass man Straftäter in Thüringen wegen mangelnder Eilkompetenz sei-
tens des Vollzugsbereich im Zoll flüchten lassen musste ist unwahr. Falsche Behauptun-
gen bringen uns hier nicht weiter. Eine Gesetzesänderung ist trotzdem sinnvoll.“ 
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